
EIGENTUMSERWERB  (Schema)

TITEL
= Verpflichtungsgeschäft, Rechtsgrund

Derivativer (=abgeleiteter) 
Eigentumserwerb nach § 380 ABGB

Originärer (=ursprünglicher) 
Eigentumserwerb nach § 367 ABGB

Vertrag          Verfügung auf den Todesfall          richterlicher Ausspruch       gesetzliche Anordnung

MODUS
= Verfügungsgeschäft, Übergabeart

Intabulationsprinzip
bei unbeweglichen Sachen

Traditionssprinzip
bei beweglichen Sachen

BERECHTIGUNG DES 
VORMANNES 

FEHLENDE BERECHTIGUNG 
DES VORMANNES

Eigentum

Verfügungsbefugnis

Konvaleszenz

1. Bewegliche körperliche Sache

2. Entgeltlicher Erwerb

3. Redlichkeit des Erwerbers

4. Alternativen des § 367 ABGB

a) Öffentliche Versteigerung
b) Erwerb vom Unternehmer 
im gewöhnlichen Betrieb 
seines Unternehmens
c) Erwerb vom Vertrauens-
mann des Eigentümers
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